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* Jacques SANTKIN (SPE, B) ist in diesem Sommer verstorben. Ein Nachfolger wurde noch nicht benannt.
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Eröffnung der Sitzung

Die Präsidentin, Nicole FONTAINE, erinnerte daran, dass man im Frühjahr d. J. den Kommandanten Ahmad Shah MASSUD im Europäischen Parlament empfangen habe. Man habe ihn damals eingeladen, da er ein Hoffnungsträger im Kampf gegen die Taliban gewesen sei. Er sei nun kurz vor den Attentaten in den USA durch die Terroristen, die er bekämpfte, ermordet worden. Die Präsidentin rief zu einer Schweigeminute auf.

Bezüglich einer Meldung des Sunday Telegraph, dass das EP im Februar d. J. von einem Anschlag bedroht gewesen sei, bestätigte sie, dass das EP niemals Kenntnis von derartigen Bedrohungen gehabt habe. Sie protestierte gegen die Verbreitung derart falscher Informationen durch den Sunday Telegraph.

Ad-hoc-Debatte

Rat, Kommission und EP zur Terrorismusbekämpfung nach den Angriffen in den USA

Debatte: 19.09.2001

Die Vertreterin des amtierenden Ratspräsidenten, die belgische Staatsministerin Annemie NEYTS-UYTTEBROECK, erklärte, dass Europa, seine Bürger und Institutionen immer noch tief schockiert über die Attentate in den USA seien. Die Anschläge gegen das amerikanische Volk stellten Anschläge gegen Werte wie Demokratie und Toleranz dar, welche die USA mit der EU teilten.

Bei der außerordentlichen Sitzung der Außenminister am letzten Mittwoch habe man vollste Solidarität bekundet und erklärt, dass man alles Mögliche tun wolle, um die Urheber zu finden und vor Gericht zu stellen. Hierfür müsse die EU verschiedene Maßnahmen festlegen. Der Terrorismus sei international und erfordere eine globale Antwort.

Bei der Sitzung des Rates der Transportminister am 14. September 2001 habe man die Maßnahmen zusammengetragen, welche die Mitgliedstaten eingeführt hätten, um Sicherheit im Luftraum zu gewährleisten. Koordination und Kooperation der Mitgliedstaaten auf diesem Gebiet müssten verstärkt werden. Auch sei beschlossen worden, dass in naher Zukunft gemeinsame Vorschläge im Bereich der Prävention ausgearbeitet werden.

Am 20. September tage der Rat der Justiz- und Innenminister. Hier werde man sich mit dem Informationsaustausch sowie mit der Rolle von Eurojust und Europol beschäftigen, ebenso wie mit den vorgetragenen Vorschlägen der Kommission. Z. B. solle es gemeinsame Definitionen für terroristische Taten geben, es solle ein europäischer Strafbefehl eingeführt werden. Man werde auch Maßnahmen im Bereich der transatlantischen Zusammenarbeit prüfen. 

Es sei wichtig, dass man zahlreiche verschiedene Instrumentarien im Kampf gegen den Terrorismus einführe. In diesem Kampf könne die EU nur eine globale Antwort finden. Auch müsse man bedenken, dass die Bekämpfung des Terrorismus ein langfristiges Unterfangen sei. Die EU müsse mehr bei der Bekämpfung von Spannungen und regionalen Konflikten tun, um der Entstehung von internationalem Terrorismus vorzubeugen. Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik müsse weiterentwickelt und auch präventiv eingesetzt werden. Bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus habe die EU einen wichtigen Beitrag zu leisten. Man trage eine gemeinsame Verantwortung. Weiterhin müssten die Beziehungen mit den USA intensiviert werden.

Der belgische Außenminister, Louis Michel, fliege heute Abend nach Washington und treffe sich dort mit dem amerikanischen Außenminister Colin Powell. Von diesem Treffen werde Michel am 21. September berichten. Hierbei werde man auch feststellen, welche Mittel der EU zur Terrorismusbekämpfung zur Verfügung stünden.

Die Ratspräsidentschaft lege auch großen Wert auf die Einbeziehung von Drittländern. Die Beitrittskandidaten würden von den Mitgliedstaaten aufgefordert, ihr Engagement in diesem Bereich zu verstärken.

Kommissar António VITORINO meinte, die Kommission bereite aktiv den außerordentlichen Ratsgipfel am nächsten Freitag vor. Die Troika tage morgen in den USA. Es seien zusätzliche Bemühungen der EU notwendig, um mit einer Stimme zu sprechen. Die zentrale Rolle der UNO sei anzuerkennen. Die Kommission begrüße die Initiative der belgischen Präsidentschaft für den außerordentlichen Ratsgipfel. Es sei eine klare Solidaritätsbotschaft an die USA zu senden. Terrorismus sei nicht neu, aber es seien neue Arten der Bedrohung entstanden. Es gebe eine Zunahme der terroristischen Aktivitäten innerhalb und außerhalb der EU. Terrorismus sei immer öfter tödlich. Die technologische Entwicklung erlaube neue Formen des Terrorismus. Es bestünden Beziehungen zu anderen Formen der Kriminalität. Terroristen nutzten Schwächen einzelner Länder aus und arbeiteten international.

Die Strafrahmen für terroristische Straftaten seien anzugleichen. Daneben sei die Definition des Terrorismus zu harmonisieren, da Terroristen unterschiedliche Definitionen ausnutzten. In einigen Mitgliedstaaten ist Terrorismus noch nicht definiert, sondern wird im Rahmen des normalen Strafrechts geahndet. Der Kommissionsvorschlag sehe bis zu 20 Jahre Haft vor. Daneben gebe es einen horizontalen Vorschlag: Die traditionellen Auslieferungsverfahren sollen durch eine Übergabe von einer Behörde direkt an die andere ersetzt werden. Voraussetzung hierfür sei die gegenseitige Anerkennung von Rechtsentscheidungen. Grundidee ist: Ein Haftbefehl ist im ganzen EU-Gebiet gültig und innerhalb von drei Monaten auszuführen. Eine Verweigerung der Ausführung dürfe nur in wenigen Ausnahmefällen möglich sein, z. B. bei drohender Doppelbestrafung. 

Daneben müsse Europol zu einem einsatzfähigen Instrument gemacht werden. Der Vertrag von Amsterdam sei umzusetzen: Die Europol-Konvention müsse modifiziert werden und demokratische Kontrollen geschaffen werden. Ohne Kooperation der Mitgliedstaaten könne Europol nicht arbeiten. Daher sei auch die internationale Zusammenarbeit zu verstärken.

Hans‑Gert POETTERING (EVP-ED, D) begrüßte im Namen seiner Fraktion den außerordentlichen Rats-Gipfel. Das EP könne stolz auf den am 05.09.2001 im Plenum verabschiedeten Watson-Bericht zur Terrorismusbekämpfung sein. Der Anschlag in New York sei ein Anschlag auf die ganze zivilisierte Welt. Er habe Javier Solana aufgefordert, dass bei den jetzt stattfindenden Gesprächen mit den USA nicht nur Entscheidungen bekannt gegeben werden, sondern ein gemeinsames verantwortlichtes Handeln der Europäer und Amerikaner erarbeitet werden soll.

Es müsse ein Signal an den Nahen Osten und die arabische und islamische Welt gesandt werden: Es müssten jetzt dringender denn je Gespräche zur Beendigung des Nahost-Konflikts geführt werden. Wer jetzt den Dialog verweigere, verliere die Sympathie Europas. Es müssten im Rahmen des Mittelmeerforums Gespräche mit Parlamentariern der islamischen und arabischen Welt stattfinden.

Europol müsse wirklich zu einem Instrument der Verbrechensbekämpfung gemacht werden. Die Mitgliedstaaten müssten Europol besser mit Informationen versorgen. Die Verweigerung der Unterstützung von Europol treffe mittelbar auch die Amerikaner. Seine Fraktion habe für den Haushalt 2002 einen Änderungsantrag eingebracht, damit Europol die nötigen Mittel erhält. Abschließend forderte Poettering zu einem bedachten, aber entschlossenen Handeln auf.

Vergangene Woche habe man den Opfern und deren Familien Beileid und Solidarität bekundet, so Enrique BARÓN CRESPO (SPE, E). Jetzt müsse man überzeugt gegen den Terrorismus, welcher eine Gefahr für die gesamte Welt darstelle, vorgehen. Die EU-Mitbürger müssten erfahren, dass man gemeinsam gegen den Terrorismus vorgehe. Er lobte in diesem Zusammenhang die Bereitschaft von Rat und Kommission, an den betreffenden Debatten des EP teilzunehmen. Eine globale Antwort müsse auf die Entschließung des Sicherheitsrates der UNO gestützt werden.

Die Ratifizierung des Abkommens zum internationalen Strafgerichtshof sollte beschleunigt werden. Man müsse die entschlossenen Aktionen in einen multinationalen Rahmen stellen. Rat und Kommission seien aufgefordert, die Entscheidungen von Tampere und Amsterdam so schnell wie möglich umzusetzen. Dies gelte insbesondere auch für die Konvention gegen die Finanzierung des Terrorismus. Auch die Außenpolitik der EU müsse gefördert werden. Dies sei nötig, um Frieden im Nahen Osten auf der Grundlage des Mitchell-Berichts zu schaffen.

Graham WATSON (LIBE, UK) erklärte, dass die Anschläge auf Unschuldige in der letzten Woche die ganze zivilisierte Welt schockiert hätten. Die Anschläge hätten gezeigt, wie schwer der Schutz vor derartigen terroristischen Anschlägen sei. Auch hätten sie gezeigt, dass es dringend notwendig sei, fortzuführen, was in Tampere und Amsterdam begonnen worden sei. In Zukunft müsse es in der EU eine gemeinsame Terrorismus-Bekämpfungspolitik geben. Wer sich dieser Politik widersetze, sollte öffentlich erklären, warum er dies tue.

Er begrüße die Vorschläge von Kommissar Vitorino. Diese reichten jedoch noch nicht aus. Hiermit gebe man Antworten an die Welt, wie sie vor dem letzten Dienstag ausgesehen habe. In den Vorschlägen gehe es nur um die Bekämpfung des Terrorismus in Europa. Es sei wichtig, dass die EU Europol und Eurojust stärke und hierbei auch mit Drittländern zusammenarbeite. Die gemeinsame Politik müsse auch zu einem Informationsaustausch der Geheimdienste führen. Die Konvention gegen die Finanzierung des Terrorismus müsse unterzeichnet werden. In Zukunft sollten der zweite und der dritte Pfeiler der EU nicht verwässert, sondern Kernkompetenzen der EU werden. 

Laut Paul LANNOYE (GRÜNE/EFA, B) ist die europäische Bevölkerung über die teilweise rachsüchtigen Worte amerikanischer Politiker besorgt. Diese Worte wiesen nicht den richtigen Weg. Die EU müsse einen gemeinschaftlichen Ansatz in der Terrorismusbekämpfung verfolgen. Daneben sei jedoch auch ein internationaler Ansatz möglich. Der internationale Strafgerichtshof sei dringend einzurichten. Es bestehe die Gefahr, dass in den islamischen Ländern eine anti-westliche Koalition entstehe. Die EU habe ein starkes Interesse an einem Dialog mit den arabischen und islamischen Ländern. Alle Fraktionen befürworteten ein arabisches oder muslimisches Forum für diesen Dialog. Um die Finanzierung der terroristischen Netze zu schwächen, müssten das Steuergeheimnis, das Bankgeheimnis und das Problem der Steueroasen angegangen werden. 

Francis WURTZ (KVEL/NGL, F) erklärte, die EU müsse ihr wahres Antlitz zeigen und ihren Willen zur Terrorismusbekämpfung demonstrieren. Die EU stehe vor drei Herausforderungen:

1. Die EU müsse sich als Partner der USA zeigen. Wir seien zu Solidarität verpflichtet. Wir müssten uns gemeinsam um die Fahndung nach den Schuldigen bemühen. Den Amerikanern sei genau zu sagen, wozu die EU bereit ist und wozu nicht. Es dürfe nicht durch einen Kreuzzug eine unnötige Kluft geschaffen werden. Insofern sei der Ansatz des Rates zu unterstützen. Wir dürften uns nicht in eine Kriegslogik hineinziehen lassen.

2. Ein Bruch mit den arabischen und islamischen Ländern sei zu verhindern. Die Beziehungen zu den Mittelmeerländern müssten intensiviert werden, so z. B. auch zugunsten des Nah-Ost-Konfliktes. 

3. Es sei ein neuer Ansatz in der internationalen Sicherheitspolitik nötig. Die Steuerung der Weltpolitik sei seit dem Fall der Berliner Mauer gescheitert. Es sei eine neue Steuerungsstruktur notwendig, um den im Dunklen wirkenden Kräften zu begegnen. 

Charles PASQUA (UEN, F) forderte, dass die EU nicht weiter diejenigen Staaten unterstützt, die ihrerseits Terroristen unterstützen. Auch bei einigen Mitgliedstaaten der EU sei das Sankt-Florians-Prinzip zu beobachten: Diese Staaten verhielten sich so, dass die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs auf ihrem Territorium minimiert wird, unabhängig davon, was beim Nachbarn passiert. Der Terrorismus müsse präventiv angegangen werden. Europol sei effizienter auszustatten, aber das könne keine sofortige Lösung sein. Um das akute Problem anzugehen, sei eine echte Kooperation zwischen den Polizei- und Nachrichtendiensten erforderlich. 

Charles de GAULLE (TUA, F) meinte, in vielen arabischen Ländern würde eine doppelte Ungerechtigkeit empfunden: Erstens die der früheren Kolonisierung und zweitens die der amerikanischen Militärpräsenz. Wenn nicht bald die israelischen Angriffe auf Palästinensergebiete eingestellt werden, würden sich die Araber erheben. Einen neuen Kreuzzug dürfe es jedoch nicht geben.

Laut Hans BLOKLAND (EDU, NL) geht die EU Hand in Hand mit den USA. Er forderte die bedingungslose Unterstützung der von Kommissar Vitorino schnell vorgelegten Vorschläge. Es dürfe keinen Kampf gegen den Islam oder die Araber geben, sondern nur gegen die Urheber terroristischer Aktivitäten. 

Dominique SOUCHET (FL, F) forderte, dass alle Beschlüsse im Bereich der Freizügigkeit unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit der EU-Bevölkerung zu fassen bzw. auch rückwirkend zu überprüfen seien. Zu großzügige Vorschriften würden von den Terroristen ausgenutzt. Man könne deswegen morgen nicht für die Annahme des Watson-Berichts stimmen. Denn dieser weite das Asylrecht aus. Er unterstütze daher den ursprünglichen Berichterstatter Schmitt, der in bewundernswerter Weise seien Namen von dem Bericht zurückgezogen habe. 

Peter SICHROVSKY (FL, A) erklärte, dass die Terroranschläge uns alle beträfen und dies nicht nur, weil auch Europäer unter den Toten sind. Bei der angebotenen Solidarität und Kooperation sollten die europäischen Partner nun darauf verzichten, Bedingungen zu stellen. Indem sie schnell Politiker in die USA entsandt hätten, sei von den EU-Staaten Frankreich und Spanien ein Zeichen gesetzt worden.

Er appellierte an die österreichische Regierung, dass diese auf die Neutralität verzichten solle. Denn zwischen Terroristen und unschuldigen Opfern könne es keine Neutralität geben. Es sei nun wichtig, in Zukunft in Kooperation mit den gemäßigten arabischen Ländern und mit denjenigen Ländern zu handeln, in denen die muslimische Bevölkerung die Mehrheit stelle. Effektive internationale Solidarität stelle die beste Lösung dar. 

Nach Hartmut NASSAUER (EVP-ED, D) muss der Solidarität des Redens nun die Solidarität des Handelns folgen. Die Unionsparteien fühlten sich auch bei der Bekämpfung des Terrorismus den USA verpflichtet. Der Vorschlag von Kommissar Vitorino sei ein erster und ein richtiger Schritt gewesen. Man müsse jedoch bedenken, dass diese Vorschläge kein Sofortprogramm darstellten. Die ersten Maßnahmen würden frühestens 2002 in Kraft treten. Es müsse mehr getan werden, beispielsweise im Bereich Europol: Man müsse mit den USA einen Datenaustausch vereinbaren und Europol Handlungsmöglichkeiten verschaffen. Europol müsse dort dabei sein, wo gegen internationalen Terrorismus ermittelt werde. Alle diese Maßnahmen könnten im Rahmen des geltenden Rechts getroffen werden.

Für terroristische Akte gebe es keine Entschuldigung, so Robert GOEBBELS (SPE, L). Um den Terrorismus zu bekämpfen, sei es notwendig, seinen Nährboden zu beseitigen. Dies seien u. a. Ignoranz und Unterentwicklung. Es reiche nicht aus, das Geschehene im Nachhinein zu erklären, man müsse die Welt verändern. 

Auch für die Wirtschaft seien die Anschläge ein unvorhersehbarer Schock gewesen. Die EU müsse nun stabilisierend auftreten. Sie solle, wie auch die USA, wirtschaftlich vernünftig vorgehen. Man müsse nun diskutieren, wie man die erschütterten Sektoren unterstützen könne. Alle Länder sollten in den Welthandel eingegliedert werden. Auch sei es notwendig, die Schuldenlast der Dritten Welt zu lindern. Die Bekämpfung von Armut und Ignoranz sei ein erster Schritt zur Bekämpfung des Terrorismus. 

Hubert PIRKER (EVP-ED, A) erklärte, dass die EU verwundbarer sei als die USA. Ohne eine optimierte Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten, werde das auch so bleiben. Europol sei derzeit macht- und zahnlos, da es nicht genug Informationen von den Mitgliedstaaten bekäme und seine Personal- und Sachmittelausstattung ungenügend sei. Deshalb forderte er, dass:

· Artikel 4 der Europol-Konvention zwingend werden müsse;

· das Budget für Europol zu erhöhen sei, um ein Lagezentrum einrichten zu können und dass 

· es gemeinsame Ermittlungsteams geben müsse. 

Abschließend begrüßte Pirker die Vorschläge von Kommissar Vitorino.

Elmar BROK (EVP-ED, D) hob hervor, dass eine Antwort mit großer Sorgfalt und multilateral erarbeitet werde. Es sei im Interesse der EU, auf Vorschläge der USA einzugehen. Die Kämpfer seien in unserer Mitte. Niemand solle ein Alibi dafür suchen, warum er nicht mitmachen könne, wenn es zu konkreten Aktionen kommt. Brok sprach von einer neuen Definition von Sicherheitspolitik, die folgende Bereiche umfasse: 

1. militärische Aktionen, 

2. Einsatz aller außenpolitischen Instrumente und 

3. Kombination mit Maßnahmen der inneren Sicherheit. 

Die Ursachen für Terrorismus müssten beseitigt werden. Im Nahen Osten und anderenorts sei dem Terrorismus der Nährboden zu entziehen.

Georg JARZEMBOWSKI (EVP-ED, D) forderte Konsequenzen für den Luftverkehr und die Sicherheit der Fluggäste möglichst auf internationaler Ebene. Aber jeder solle auf seinem Flughafen zu Hause anfangen. Diese Maßnahmen müssten die Kontrolle von Gepäck und Personal einschließen. Es müsste über bewaffnete Flugbegleiter auf bestimmten Flugstrecken nachgedacht werden. Auch sei über Maßnahmen nachzudenken, um das Cockpit gegen Angriffe schützen zu können. 

Daneben gebe es ein anderes Problem: den Rückgang der Passagierzahlen und die daraus erwachsenden Schwierigkeiten der Luftfahrtgesellschaften. Europäische Subventionen könnten nicht die Antwort darauf sein. Die Hilfe für die betroffenen Fluggesellschaften müsse stattdessen u. a. durch Umstrukturierungen, Mergers and Acquisitions erfolgen. Wenn allerdings die USA mit riesigen Beträgen ihre Fluggesellschaften unterstützten, könne Europa nicht tatenlos zusehen, sondern müsse auch reagieren – allerdings mit Augenmaß.

Für die belgische Staatsministerin Annemie NEYTS-UYTTEBROECK waren die Ereignisse in den Vereinigten Staaten so etwas wie ein Wachrütteln für Europa. Wie viele der Redner erklärte sie, dass man sich nun dafür engagieren müsse, dass der zweite und der dritte Pfeiler in den europäischen Prozess eingebunden würden. Sie habe bezüglich der Zusammenarbeit mit den USA schon gesagt, dass diese intensiviert werden müsse. Sie hoffe, dass die Wünsche, die von vielen Rednern in diesem Zusammenhang geäußert worden seien, auch noch in Zukunft relevant sein werden. Sie hoffe auf eine ausgewogene, gleichgewichtige Zusammenarbeit mit dem EP. Man müsse sich auf gleicher Ebene ge-genübertreten und gemeinsam Aktionen zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus durchführen.

Sie betonte nochmals, dass es ein schrecklicher Fehler wäre, wenn das Geschehene nun einen Konflikt zwischen zwei Gesellschaften, zwischen zwei philosophisch-religiösen Sichtweisen hervorrufen würde. Man höre auch in unserer Nähe viel blinden Fanatismus. Diese Richtung dürfe nicht weiter beschritten werden. Es müsse dafür gesorgt werden, dass in den Konfliktgebieten auf unserem Kontinent und anderen Kontinenten ein Weg zum Frieden gefunden wird. Dies gelte beispielsweise für den Nahen Osten, den Balkan und Afrika. Die EU werde nach und nach zu einer Weltmacht. Dies bedeute auch, dass sie noch mehr Verantwortung zu tragen habe. Sie hoffe, dass man sich dieser Verantwortung in den nächsten Wochen und Monaten würdig zeigen werde.

Kommissar António VITORINO teilt die Auffassung, dass die Anti-Terrorismus-Strategie der EU nicht zwischen den beiden Pfeilern des Vertrages aufgesplittet werden dürfe. Auch sei die Finanzierung des Terrorismus zu bekämpfen. Verschiedene Konventionen seien zu überarbeiten, wie die gegen Geldwäsche, gegen Waffenhandel und gegen organisierte Kriminalität. 

Am 15. Oktober werde ein erster Bericht zu weiteren Sicherheitsmaßnahmen an Flughäfen und in Flugzeugen vorgelegt. Es müsse in diesem Bereich auch eine Vereinbarung mit den USA getroffen werden.

In der Terrorismusbekämpfung erweise sich das Erfordernis der Einstimmigkeit im Rat als Hindernis für Fortschritte. Die Kommission habe die Position, dass sich kein Staat entziehen können soll: Es dürfe keinen sicheren Hafen für Terroristen in der EU geben. 

Justiz und innere Angelegenheiten

EP für Liberalisierung des Richtlinienvorschlags zum
Asylverfahren

Graham WATSON (LIBE, UK)

Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über Mindestnormen für Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Zuerkennung oder Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft

Dok.: A5-0291/2001

Verfahren: Konsultation, *

Aussprache und Annahme: 20.09.2001

Mit 303 : 201 Stimmen bei 21 Enthaltungen verabschiedete das EP den Bericht Watson, der punktuelle Verbesserungen des Schutzes von Asylbewerbern im Verfahren fordert.

Das Parlament möchte die Beachtung der Genfer Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention sicherstellen. Die Mitgliedstaaten sollen die Möglichkeit behalten, von den Mindeststandards zugunsten der Asylbewerber abzuweichen. Der Zugang zum Asylverfahren - insbesondere an der Grenze - soll gesichert werden. Asylbewerber sollen während des Verfahrens rechtliche und andere Unterstützung erhalten können. Sie sollen besser informiert und persönlich angehört werden. Entscheidungen sind in einer ihnen verständlichen Sprache zu begründen. Frauen sollen das Recht auf Anhörung durch weibliche Entscheider und Dolmetscher haben. Minderjährige erhalten obligatorisch einen Rechtsbeistand.

Weitere Änderungen betreffen die aufschiebende Wirkung von Rechtsmitteln, die Inhaftierung von Asylbewerbern, strengere Kriterien für die Bestimmung eines Herkunfts- oder Drittlandes als sicher und Bestimmungen zur Definition von "offensichtlich unbegründeten" Asylanträgen. Außerdem wurden einige Bearbeitungsfristen der Behörden verkürzt.

Weitere Informationen:

Marjory van den Broeke

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 44304

e-mail:        libe-press@europarl.eu.int
Debatte:

Der Vorsitzende des Ausschusses für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und innere Angelegenheiten, Graham WATSON (LIBE, UK), verwies zu Beginn der Aussprache darauf, dass der Bericht nur durch die Vorarbeit seines Kollegen Ingo SCHMITT (EVP-ED, D) zustande gekommen ist. Dieser habe wegen der Ablehnung seiner Anträge darum gebeten, dass der Bericht nicht mehr seinen Namen trägt.

Der vom Ausschuss verabschiedete Bericht solle die Stellung der Asylbewerber klären und zugleich stärken. Die rechtlichen Verpflichtungen der Genfer Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention seien strikt einzuhalten. Der Aufenthalt auf dem Gebiet der EU-Mitgliedstaaten sei bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung zu garantieren. Aufmerksamkeit müsse den besonders schutzwürdigen Frauen und Kindern geschenkt werden. Alle Asylbewerber sollten rechtlichen Beistand bekommen. Der Bericht spreche sich klar gegen die Inhaftierung von Asylbewerbern während des Verfahrens aus. Der Bericht stelle die Würde der Asylbewerber in den Mittelpunkt, die ja teilweise aus schlimmsten Verhältnissen geflohen seien. Er wende sich gegen die schleichende Auflösung des Rechtsschutzes in verschiedenen europäischen Ländern. Asyl solle weiterhin als eine Rechtsangelegenheit behandelt werden. Je mehr Asylbewerber abgelehnt würden, desto mehr Rechtsmittel und Prozesse würden auf Kosten der Steuerzahler durchgeführt.

Andrew DUFF (LIBE, UK) bedankte sich im Namen des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten dafür, dass dessen Anregungen zur Berücksichtigung der Auswirkungen des europäischen Asylsystems auf Nicht-EU-Staaten eingearbeitet wurden. In vielen Nachbarländern fehlten Mittel für die akkurate Durchführung von Asylverfahren. Auch die notwendige Beachtung internationaler rechtlicher Verpflichtungen habe Eingang in den Bericht gefunden.

Laut dem ursprünglichen Berichterstatter Ingo SCHMITT (EVP-ED, D) ist der Ausschuss auf einem Irrweg. Vor einem Jahr sei zwischen allen Fraktionen ein Kompromiss gesucht und gefunden worden. Dieser Kompromiss habe eine klare Unterscheidung zwischen Asylbewerbern, aus Krisenregionen stammenden Bürgerkriegsflüchtlingen und Einwanderern vorgesehen. Es sei Konsens gewesen, dass die Zahl der ungerechtfertigten Asylanträge zurückgedrängt werden müsse. Nur 10 bis allenfalls 15 % der Asylanträge seien berechtigt. Der Ausschuss nehme jetzt die Haltung ein, dass das Asylverfahren auch noch für Opfer nicht staatlicher Verfolgung geöffnet werden soll. Der Ausschuss wolle auch die Steuerungsmöglichkeiten der Mitgliedstaaten, nämlich die Drittstaatenregelung und die Bestimmungen zu offensichtlich unbegründeten Anträgen, einschränken. Diese Haltung des Ausschusses erweise jedoch den wirklich Verfolgten einen schlechten Dienst. 

Für Robert EVANS (SPE, UK) müssen vordringlich die Wurzeln politischer Verfolgung angegangen werden. Wie auch die Beispiele von Afghanistan, Iran und Sri Lanka zeigten, seien Handlungsmöglichkeiten nicht ohne weiteres gegeben. Deshalb müsse weiterhin daran gearbeitet werden, dass das derzeit noch rudimentäre europäische Asylsystem vervollständigt wird. Asylbewerber seien verzweifelte Leute. Viele hätte Krieg, Verfolgung und Folter erfahren. Sie müssten daher fair behandelt werden. Sie seien keine Kriminellen. Deshalb dürfe es keine Regelinhaftierung geben. Notwendig sei ein faires System mit Rechtsgarantien. 

Das Ziel des Berichtes sei die Schaffung eines gerechten Asylsystems, so Baroness Sarah LUDFORD (LIBE, UK); gerecht sowohl für die Asylbewerber als auch für die Steuerzahler. Es gäbe die Auffassung, dass Asylbewerber, wenn sie zunächst wenig Unterstützung bekämen, verschwinden und weniger kosten würden. Ein derartiges Vorgehen von Verwaltung, Gerichten und Anwälten koste am Ende jedoch mehr Geld. Diese Wahrheit sei von Schmitt nicht verstanden worden. Er habe seine Fraktionsmitglieder in die Irre geführt. Sie appellierte an diese, für eine Stärkung der Verfahrensgarantien zu stimmen. Derartige Investitionen, z. B. die Einsetzung von Dolmetschern, seien positiv zu bewerten. Sie führten zu Anfangsentscheidungen hoher Qualität. Ihre Fraktion unterstütze das Konzept des sicheren Drittstaates als Leitlinie. Dennoch müsse es in Ausnahmen die Möglichkeit einer individuellen Beurteilung geben.

Jean LAMBERT (GRÜNE/EFA, UK) erklärte, dass man in den letzten Tagen viel       über Werte wie Demokratie diskutiert habe. Diesen wolle sie nun Humanität und Einhaltung der Menschenrechte hinzufügen. Die Änderungsanträge der EVP-Fraktion unterstütze ihre Fraktion nicht. Vielmehr begrüße sie die Änderungsanträge des Ausschusses. Sie stimme dem Vorschlag zu, dass Asylbewerber sich in ihrer eigenen Sprache ausdrücken können sollen. Jedoch lehne ihre Fraktion das Konzept des sicheren Drittlandes ab. Bei den Anfragen müsse es eine Individualbearbeitung geben. 

Nach Pernille FRAHM (KVEL/NGL, DK) zeigten die Bilder aus Afghanistan der letzten Tage, dass die Flüchtlingsströme sich fortsetzten, dass dieses Problem also nicht verschwinde. Eine gemeinsame europäische Asylpolitik sei ein schöner Gedanke. Jedoch bedürfe es hierfür einer guten Politik. Mit seinem Entwurf habe der ursprüngliche Berichterstatter die Rechte der Asylbewerber einschränken wollen. Der Ausschuss befinde sich nun auf der Linie, den Status quo beizubehalten. Die EU müsse ein Signal aussenden: Bei Einführung einer gemeinsamen Asylpolitik dürfen die Bedingungen für die Asylbewerber nicht verschlechtert werden. Die Situation dürfe nicht schlechter werden, als sie es in den einzelnen Mitgliedstaaten schon ist. 

Hans BLOKLAND (EDU, NL) sieht zwei Gefahren für Europa. Zum einen die Entstehung der Festung Europa. Dies werde von seiner Fraktion nicht gewünscht. Zum anderen sehe er die Gefahr, dass die EU zu einer Art Spielplatz werde. Dies sei der Fall, wenn alle nach Europa kämen, um dessen Möglichkeiten auszunützen. Auch dies sei abzulehnen, da hierdurch die EU überfordert würde. Man brauche strenge Asylverfahren. Den Bericht halte er für ausgewogen und nüchtern. Bei den Änderungsanträgen bestehe jedoch häufig keinerlei Ausgewogenheit. 

Georges BERTHU (FL, F) erklärte, dass es sich bei dem vorliegenden Bericht einerseits um einen vollkommen ungenauen Text handele. Andererseits gehe der Text auf Einzelheiten ein und behandele die Mitgliedstaaten zum Teil wie kleine Kinder. Der heutige Text solle sich nur auf den ersten Teil der Richtlinie beziehen. Dies sei der Schutz und die Garantien der Asylbewerber. In Zukunft müsse es jedoch auch einen zweiten Teil geben. Dieser müsse sich mit dem Schutz der EU-Bevölkerung befassen. Diese sei momentan bestenfalls der Zahler, schlimmstenfalls jedoch Opfer. Im Rahmen der jüngsten Debatte über die Sicherheit sei es ungesund, dass 400.000 bis 500.000 Asylanträge zugelassen würden. Hiervon würden die meisten zwar abgelehnt, die Antragsteller jedoch nicht ausgewiesen. Diese lebten dann im Verborgenen in der EU, was zu einen unkontrollierten Bevölkerungszuwachs führe. Dies zeige, dass die EU-Institutionen momentan noch nicht über die Sicherheit der Bürger sprächen.

Für Hubert PIRKER (EVP-ED, A) enthält der Vorschlag des Rates die Chance, zu einem einheitlichen Status und Verfahren für Asylbewerber zu kommen. Nach den Vorstellungen des Rates werde rasch Sicherheit für Verfolgte geschaffen. Es werde jedoch auch rasch Sicherheit für die etwa 90 % abgelehnten Asylbewerber geschaffen. Auch in diesem Fall sei eine schnelle Entscheidung für die Betroffenen günstiger. Ergänzend müssten Bestimmungen zur sicheren Drittstaatenregelung, zur sicheren Herkunftsländerregelung getroffen werden und die Eurodac-Konvention umgesetzt werden. Die EVP-ED-Fraktion unterstütze den Vorschlag des Rates. Das Recht auf Asyl müsse für wirklich politisch Verfolgte reserviert bleiben und dürfe nicht auf neue Gruppen ausgedehnt werden. Die Hilfe der EU-Staaten dürfe nur wirklichen Flüchtlingen zugute kommen, müsse dann jedoch auch deren Eingliederung umfassen. Es dürfe keine Hilfe zur Einwanderung geben.

Ozan CEYHUN (SPE, D) erklärte, eine Diskussion sei gerade in diesen Tagen notwendig und schwierig. Erneut müssten Vorurteile gegen Asylbewerber ausgeräumt werden. Die Vorurteile seien jedoch ernst zu nehmen. Gerade heute dürften Politiker keine Panikreaktionen zeigen, sondern verantwortliches Handeln.

Ceyhun kündigte an, dass die deutschen Sozialdemokraten 17 Änderungsanträgen entgegen dem Abstimmungsverhalten der SPE nicht zustimmen werden. Grund hierfür sei das deutsche Grundgesetz. Die deutschen Sozialdemokraten könnten nicht Bestimmungen billigen, die sich nicht in den nationalen Kontext einfügen. Dessen ungeachtet teilten die deutschen Sozialdemokraten die Ziele ihrer Fraktion und seien erfreut über die vorgenommenen Verbesserungen zugunsten der betroffenen Flüchtlinge.

Sylvia‑Yvonne KAUFMANN (KVEL/NGL, D) lobte ausdrücklich den Kommissionsvorschlag. Dieser sei umsichtig und erfülle internationale Menschenrechtsverpflichtungen. Kaufmann hob dabei zwei Regelungen besonders hervor:

· Es werde, anders als in ihrem Heimatland, auch Opfern nichtstaatlicher Verfolgung Schutz gewährt. 

· Ein Staat könne nur unter drei detaillierten Bedingungen zum sicheren Drittstaat erklärt werden.

Kaufmann erwartet in Anwendung dieser Regelungen weniger Abschiebungen. Sie begrüßte die vom Ausschuss an dem Kommissionsentwurf vorgenommenen Verbesserungen. 

Kommissarin Viviane REDING begrüßte die eingehende Erörterung des EP. Sie erläuterte, dass man den Vorschlag in ein Gesamtbild eingliedern müsse: Der Rat von Tampere habe beschlossen, ein gemeinsames europäisches Asylsystem zu schaffen. Hierbei wollte man zweigleisig vorgehen. Zunächst sollten gemeinsame Mindestnormen festgelegt werden, dann ein gemeinsames Verfahren, ein gemeinsames Statut für schutzbedürftige Personen. Die erste Phase sei nun verwirklicht. In einer Mitteilung im November 2000 habe die Kommission angeregt, nun in die zweite Phase überzugehen. Der heute diskutierte Vorschlag sei einer der wichtigsten und heikelsten Punkte in diesem Gesamtbild. Mit der Entschließung von heute befinde man sich an einem wichtigen Wendepunkt. 

Zum vorliegenden Bericht, den sie sehr lobte, erklärte sie, dass dieser sich mit sehr heiklen politischen Punkten befasse. Der Bericht und die Aussprache hätten bestätigt, dass es hierbei viele Meinungsunterschiede gäbe. Ein weiteres Spannungsfeld bestehe zwischen den Erwartungen des EP und der Fähigkeit des Rates, zu einstimmigen Entscheidungen zu kommen. Die Kommission werde versuchen, hier einen Kompromiss zu schaffen. Bei ihrer Entscheidung werde sie jedoch ein Gleichgewicht wahren: Auf der einen Seite müsse man die Rechte der Asylbewerber konsolidieren und auch schon bestehende internationale Instrumentarien berücksichtigen. Andererseits gehe es um eine effiziente und zügigere Bearbeitung der Verfahren. Die Kommission habe viel Sympathie für den Grundton der Entschließung. Einige der Anregungen könnten jedoch nicht übernommen werden, da hierdurch die doppelte Zielsetzung nicht erfüllt werden könne. In diesen Punkten sieht sie sich großen Schwierigkeiten gegenüber.

Sie teilte die in einigen Änderungsanträgen ausgedrückte Besorgnis. Die Qualität der Entscheidungen müsse insgesamt verbessert werden. Auch müssten angemessene Bedingungen für die Asylbewerber geschaffen werden. Die Kommission schlage auch eine Ausweitung der Methode der offenen Zusammenarbeit auf die Asylpolitik vor. Sie begrüße die Stärkung der Verbindung der Richtlinie mit anderen europäischen und internationalen Texten im Bereich der Menschenrechte. Auch müsse man auf die Rolle des vorliegenden Textes bei der Erweiterung hinweisen. Abschließend erklärte sie, dass man nun endlich die ehrgeizigen Ziele von Tampere verwirklichen müsse. 

Abstimmungen

Bericht ohne Aussprache
Strukturpolitisches Instrument zur Vorbereitung auf den Beitritt

Christos FOLIAS (EVP-ED, GR)

Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1267/1999 über ein strukturpolitisches Instrument zur Vorbereitung auf den Beitritt

Dok.: A5-0295/2001

Verfahren: Konsultation, *

Annahme: 20.09.2001

Weitere Informationen:

Georgios Ghiatis

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 42216

e-mail:        cont-press@europarl.eu.int
Berichte mit Aussprache

Schadstoffemissionen von Großfeuerungsanlagen

Ria OOMEN‑RUIJTEN (EVP-ED, NL)

Vom Vermittlungsausschuss gebilligter gemeinsamer Entwurf einer Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Begrenzung von Schadstoffemissionen von Großfeuerungsanlagen in die Luft

Dok.: A5-0293/2001

Verfahren: Mitentscheidung (dritte Lesung), ***III

Aussprache: 19.09.2001

Annahme: 20.09.2001 (mit 452 : 2 : 46 Stimmen)

Das EP hat in dritter Lesung dem im Juni mit dem Rat im Vermittlungsausschuss erzielten Kompromiss über den Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie zur Änderung der Richtlinie 88/609/EWG zur Begrenzung von Schadstoffemissionen von Großfeuerungsanlagen in die Luft zugestimmt. Der Vorschlag hat zum Ziel, die Emissionsgrenzwerte für Großfeuerungsanlagen zu aktualisieren und den Geltungsbereich der Richtlinie auf Gasturbinen auszudehnen. Er dient der Verringerung von saurem Regen und Smog und unterstützt die EU bei der Erfüllungen der Anforderungen von Kioto. 

Die bestehenden Grenzwerte für Schwefeldioxid (SO2)- und Stickoxid (NOx)‑Emissionen sowie für Staub werden nun verschärft. Im Gegensatz zum ursprünglichen Vorschlag gilt dies sowohl für Anlagen, für die die Genehmigung vor 1987 erteilt wurde, als auch für neuere Anlagen. Seit der ersten Lesung hat das EP sich für die Aufnahme älterer Anlagen in den Geltungsbereich der Richtlinie eingesetzt, da den älteren Anlagen mehr als drei Viertel aller SO2‑Emissionen von Großfeuerungsanlagen zuzuschreiben sind. Für neue Anlagen gelten die Grenzwerte sofort, für bereits existierende ab 2008.

Es war ein besonderes Anliegen des EP, die SO2–Emissionswerte insbesondere für mittlere und große Anlagen erheblich zu senken. Diese Senkung ist für die Begrenzung der       Emissionen von großen Kohlekraftwerken von besonderer Bedeutung. Das EP konnte auch durchsetzen, dass die NOx–Grenzwerte für die mit festen Brennstoffen befeuerten Großfeuerungsanlagen von 650mg/Nm3 auf 200mg/Nm3 gesenkt werden. Dieser Grenzwert gilt ab 2016 für Neuanlagen und für bestehende Anlagen und wird in den kommenden Verhandlungen mit den osteuropäischen Bewerberländern ein maßgeblicher Referenzwert sein. Es gibt mehrere Ausnahmen von den Grenzwerten, beispielsweise für ältere Anlagen, wie dies vom Rat gefordert wurde. Allerdings werden diese Ausnahmen zeitlich begrenzt. Spitzenlast-Kraftwerke, die maximal zwei bis drei Monate jährlich in Betrieb sind, unterliegen ebenfalls den NOx‑Grenzwerten (450 mg/Nm3).

Hintergrund:

Als Großfeuerungsanlagen gelten Anlagen mit einer Leistung von mindestens 50 MW. Davon gibt es in der EU ungefähr 2000. Zur Stromerzeugung dienen 500; die übrigen 1500 werden als Industriekraftwerke betrieben. Großfeuerungsanlagen haben einen bedeutenden Anteil an der Luftverschmutzung. 1990 stammten 63 % aller Schwefeldioxid-Emissionen und 21 % aller Stickoxid-Emissionen in den heutigen 15 EU-Mitgliedstaaten aus Großfeuerungsanlagen. Deshalb wird in der Gemeinschaftsstrategie gegen die Versauerung (von Luft, Wasser und Boden) darauf hingewiesen, dass die Reduzierung der Emissionen aus Großfeuerungsanlagen ein kostenwirksames Instrument wäre. 

Die derzeitig gültige Richtlinie über die Begrenzung der Schadstoffemissionen von Großfeuerungsanlagen stammt aus dem Jahr 1988. Sie soll durch den hier behandelten Vorschlag aktualisiert werden. Die Emissionen von Großfeuerungsanlagen sind ein Thema für die europäische Gesetzgebung, da die Abgase nicht an nationalen grenzen Halt machen. Die dadurch verursachten Probleme wie z. B. die Versauerung, die Bildung von bodennahem Ozon sowie Atemwegserkrankungen bestehen in den Mitgliedstaaten und auch in den angrenzenden Kandidatenländern gleichermaßen.

Weitere Informationen:

Mary Brazier

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 42672

e-mail:        envi-press@europarl.eu.int
Nationale Emissionsgrenzen

Riitta MYLLER (SPE, FIN)

Vom Vermittlungsausschuss gebilligter gemeinsamer Entwurf einer Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über nationale Emissionshöchstmengen für bestimmte Luftschadstoffe

Dok.: A5-0292/2001

Verfahren: Mitentscheidung (dritte Lesung), ***III

Aussprache: 19.09.2001

Annahme: 20.09.2001

Das EP hat in dritter Lesung dem Kompromissvorschlag des Vermittlungsausschusses zu dem Vorschlag einer Richtlinie über nationale Emissionshöchstmengen für bestimmte Luftschadstoffe zugestimmt. Diese Richtlinie dient dem Schutz der Bürger vor den negativen Auswirkungen der Luftverschmutzung, eines der Ziele des 5. Umweltaktionsprogramms der EU. Die Richtlinie legt nationale Emissionsgrenzen für Schwefeldioxid (SO2), Stickoxide (NOx), flüchtige organische Stoffe (VOC) und Ammoniak (NH3) fest. 

Das EP konnte sich in einigen wichtigen Elementen durchsetzen:

· Das Jahr 2020 wird als Termin für das Erreichen des endgültigen Ziels, d. h. kein Überschreiten kritischer Mengen mehr, eingeführt. Hiermit sollen alle Menschen wirksam vor bekannten Gesundheitsgefahren durch Luftverschmutzung geschützt werden. Auf die Aufnahme eines spezifischen Datums für dieses langfristige Ziel der Richtlinie hatte das EP bestanden. 

· Als Zwischenziel wird verlangt, dass jeder Mitgliedstaat bereits 2010 strenge Grenzen bei den vier Hauptschadstoffen einhält. Die Grenzen sind jedoch nicht so ambitioniert, wie dies vom EP gewünscht wurde:

EU- Emissionsgrenzen (Alle Zahlen in Mio. Kg):


SO2
NOx
VOC
NH3

Kom. 
3634
5923
5581
2827

Rat
3850
6519
6510
3110

EP
3491
5905
5581
2806

VA
3850
6519
6510
3110

Kom.: Kommissionsvorschlag

Rat: Gemeinsamer Standpunkt des Rates

EP: Änderung des EP in 2. Lesung

VA: Kompromiss des Vermittlungsausschusses

· Die Kommission wird in einer Überprüfungsklausel verpflichtet, die erzielten Fortschritte zu bewerten und wenn nötig Maßnahmen vorzuschlagen, um die Ziele zu erreichen.

· Emissionen des internationalen See- und Luftverkehrs fallen nicht unter die Richtlinie, obwohl dies vom EP gewünscht wurde. Anerkannt wurde jedoch, dass See- und Luftverkehr zu erheblichen         Emissionen an Schwefeldioxid und Stickoxiden führen und das es deshalb notwendig ist, diese Emissionen zu senken. Die Kommission soll die Höhe dieser Emissionen abschätzen und im Hinblick auf ihre Verhinderung in diesen Sektoren einen Bericht und ein Aktionsprogramm vorlegen.

Weitere Informationen:

Mary Brazier

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 42672

e-mail:        envi-press@europarl.eu.int
Sicherstellung von Vermögensgegenständen oder Beweismitteln

Luis MARINHO (SPE, P)

Initiative der Französischen Republik, des Königreichs Schweden und des Königreichs Belgien im Hinblick auf die Annahme eines Rahmenbeschlusses des Rates über die Vollstreckung von Entscheidungen über die Sicherstellung von Vermögensgegenständen oder Beweismitteln in der EU

Dok.: A5-0274/2001

Verfahren: Konsultation, *

Aussprache und Annahme: 20.09.2001

Weitere Informationen:

Marjory van den Broeke

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 44304

e-mail:        libe-press@europarl.eu.int
EP zufrieden mit Kohäsionsfonds

Sérgio MARQUES (EVP-ED, P)

Bericht über den Jahresbericht der Kommission über den Kohäsionsfonds für 1999

Dok.: A5-0248/2001

Verfahren: nicht-legislative Stellungnahme (Art. 47 GO)

Aussprache: 19.09.2001

Annahme: 20.09.2001

Laut dem vom Plenum verabschiedeten Bericht, ist der Kohäsionsfonds zur Förderung von Verkehr und Umwelt wirtschaftlich schwacher Mitgliedstaaten in den Jahren 1993 bis 1999 sehr wirkungsvoll gewesen. Dabei ist es 1999 zu keinem Fall von Doppelfinanzierung oder Betrug gekommen. Allerdings sollen Schwachstellen in der Verwaltung vor Ort aufgedeckt und das Bewilligungsverfahren vereinfacht werden. Die Prüfung der Umweltverträglichkeit der geförderten Projekte soll strenger sein. Auch müssen abgelegene Randlagen stärker gefördert werden. Es fehlt eine mittelfristige Planungsperspektive der Kommission. Der Kohäsionsfonds muss im Zuge der Erweiterung angepasst werden. Für die zukünftige Strategie sollen nach Auffassung des EP das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Projektarten sowie die Performance der Empfängerländer in den verschiedenen Förderungsbereichen ausschlaggebend sein.

Weitere Informationen:

Ton Huyssoon

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 42408

e-mail:        envi-press@europarl.eu.int
Strukturfonds verbesserungsbedürftig

Camilo NOGUEIRA ROMÁN (GRÜNE/EFA, E)

Bericht über den 11. Jahresbericht der Kommission über den Strukturfonds (1999)

Dok.: A5-0247/2001

Verfahren: nicht-legislative Stellungnahme (Art. 47 GO)

Aussprache: 19.09.2001

Annahme: 20.09.2001

Das Europäische Parlament weist in dem von ihm verabschiedeten Bericht deutlich auf Defizite und Verbesserungsmöglichkeiten bei den seines Erachtens nur begrenzt erfolgreichen Strukturfonds hin. Die Strukturfonds haben als Teil der sogenannten Kohäsionspolitik den wirtschaftlichen Ausgleich zwischen reicheren und ärmeren Regionen der EU zum Ziel.

Unter anderem fordert das Parlament:

· Die Abwicklung der aus den Strukturfonds 1994 – 1999 bewilligten Maßnahmen muss beschleunigt werden, da erst knapp die Hälfte der den Projektträgern bewilligten Gelder ausgezahlt worden sind. Die jüngst umgesetzte, begrüßenswerte Verwaltungsreform der Fonds ist noch nicht hinreichend bekannt gemacht worden.

· Der Zugang von Frauen zu den Mitteln der Strukturfonds ist zu verbessern. Das proklamierte Ziel der Förderung der Gleichberechtigung der Geschlechter muss konsequenter umgesetzt werden. 

· Die Mittel der Strukturfonds sollen stärker auf Gebiete mit Entwicklungsrückstand konzentriert werden. Das Ziel der Strukturfonds (Angleichung der Lebensverhältnisse) ist nämlich nur teilweise erreicht worden.

· Trotz der erzielten Verbesserungen müssen die Vorort-Kontrollen angesichts einer Betrugsquote von 0,39 % der Mittel weiter verbessert werden.

· Gelder dürfen konsequent nur für zusätzliche und nicht für schon beschlossene Maßnahmen fließen (Zusätzlichkeitsprinzip). Gegen das Prinzip verstoßende Staaten sollten bestraft werden.

· Die Agrar- und Fischereipolitik soll mit der Kohäsionspolitik verzahnt werden.

· Die Kohäsionspolitik muss schon jetzt für die Zeit nach der Erweiterung fortentwickelt werden. Für die zukünftige Strategie sollen das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Projektarten sowie die Performance der Empfängerländer in den verschiedenen Förderungsbereichen ausschlaggebend sein.

Weitere Informationen:

Ton Huyssoon

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 42408

e-mail:        envi-press@europarl.eu.int
Genitalverstümmelung bei Frauen

María Elena VALENCIANO MARTÍNEZ‑
OROZCO (SPE, E)

Genitalverstümmelung bei Frauen

Dok.: A5-0285/2001

Verfahren: Initiativbericht (Art. 163 GO) 

Aussprache: 19.09.2001

Annahme: 20.09.2001 (mit 319 : 9 : 161 Stimmen)

Mit der Annahme des Initiativberichts verurteilt das EP Genitalverstümmelung bei Frauen nachdrücklich als einen Verstoß gegen die Grundrechte des Menschen und als einen Akt der Gewalt gegen die betroffenen Frauen.

Die Abgeordneten fordern unter anderem:

· Die EU und die Mitgliedstaaten sollen bei der Harmonisierung der bestehenden und der Ausarbeitung spezifischer Rechtsvorschriften zusammenarbeiten.

· Die Kommission soll eine umfassende Strategie ausarbeiten, um die Praxis der Genitalverstümmelung in der EU zu beenden. Dies soll in Kooperation mit den betroffenen Gemeinschaften und den NRO, lokalen Initiativen und religiösen Führern, die sich für die Beendigung dieser Praktiken einsetzen, geschehen.

· Es müssen nationale und internationale Aufklärungskampagnen betrieben werden. Unter anderem müssen auch genaue und verständliche Informationen für Analphabeten verbreitet werden. Diese können beispielsweise über die europäischen Konsulate bei der Ausstellung von Visa verteilt werden.

· Genitalverstümmelung bei Frauen soll in den Mitgliedstaaten als Straftat eingestuft und auch verfolgt werden, wenn sie außerhalb ihres nationalen Hoheitsgebiets begangen wurde.

· Staatliche Stellen müssen die Möglichkeit haben, durch adäquate Schutz- und Vorsorgemaßnahme  einzugreifen.

· Im Falle der drohenden Genitalverstümmelung sollte das Recht auf Asyl zuerkannt werden.
· Genitalverstümmelungen sollen im Rahmen der Entwicklungspolitik der EU beachtet werden.

Hintergrund:

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation haben weltweit 130 Millionen Frauen Genitalverstümmelungen erlitten: Jedes Jahr laufen zwei Millionen Mädchen Gefahr, verstümmelt zu werden. Diese Praktiken existieren in vielen afrikanischen und einigen asiatischen Ländern sowie im Nahen Osten. In weiteren Staaten, ebenso wie in der EU, werden in einigen Einwanderergemeinschaften die weiblichen Geschlechtsorgane beschnitten. Bei den betroffenen Frauen werden dadurch irreparable gesundheitliche Schäden verursacht. Es kommt zu ernsthaften Komplikationen bei Schwangerschaft und Geburt. Auch Todesfälle werden in Kauf genommen.

Weitere Informationen:

Eva Bacelar

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 43535

e-mail:        femm-press@europarl.eu.int
Gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit

Miet SMET (EVP-ED, B)

Gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit

Dok.: A5-0275/2001

Verfahren: Initiativbericht (Art. 163 GO)

Aussprache: 19.09.2001

Annahme: 20.09.2001

Das EP hat den Initiativbericht ohne Änderungen angenommen. Es fordert, dass auf nationaler und europäischer Ebene Anstrengungen unternommen werden, um das Lohngefälle zwischen Frauen und Männern in der EU zu reduzieren. 

Die Abgeordneten fordern unter anderem:

· Schon beschlossene Maßnahmen zur Reduzierung des Lohngefälles in den Mitgliedstaaten sollen tatsächlich umgesetzt werden.

· Daten und Forschungstätigkeiten, insbesondere bezüglich der Ursachen des Lohngefälles und der Abhilfemaßnahmen, sollen vervollständigt werden. Die Daten müssen beispielsweise nach Geschlechtern und Sektoren aufgeschlüsselt werden und dabei die meisten Formen atypischer Beschäftigung, in denen vorwiegend Frauen beschäftigt sind, einschließen.

· Es soll eine Untersuchung über alle auf das Arbeitsentgelt einwirkenden Faktoren und über die Rolle, die die Lohnfestlegungsmechanismen dabei spielen, durchgeführt werden.

· Die Kommission soll im Rahmen der vom Ausschuss begrüßten Kampagne für gleiches Entgelt im Jahr 2002 einen Vorschlag zur Revision und Aktualisierung der Richtlinie über gleiches Entgelt von 1975 vorlegen.

· Für die Überwindung des Lohngefälles soll eine globale politische Strategie entwickelt werden. 

· Die Sozialpartner sollen die Beteiligung von Frauen in Gehaltsverhandlungen verstärken.

· Gewisse weibliche „Ghettos“, die es insbesondere bei schlecht bezahlten Arbeiten gibt, sollen verringert werden. 

Hintergrund:

Das Lohngefälle zwischen Frauen und Männern in der EU beträgt im Schnitt 28 %. Das bedeutet, dass der mittlere Brutto-Stundenlohn von vollzeitbeschäftigten Frauen nur 72 % des Brutto-Stundenlohns von Männern ausmacht. Bezüglich der Beitrittsländer liegt die Lohndifferenz im Bereich 20-25 %. Sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene bestehen zwar Rechtsvorschriften über gleiches Arbeitsentgelt für gleiche Arbeit; diese haben jedoch nur teilweise zur Gleichbehandlung weiblicher und männlicher Arbeitnehmer beim Arbeitsentgelt beigetragen. Darüber hinaus sind die verfügbaren statistischen Quellen unvollständig oder veraltet und berücksichtigen oft aktuelle Entwicklungen am Arbeitsmarkt nicht.

Weitere Informationen:

Eva Bacelar

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 43535

e-mail:        femm-press@europarl.eu.int
Mobbing am Arbeitsplatz

Jan ANDERSSON (SPE, S)

Mobbing am Arbeitsplatz

Dok.: A5-0283/2001

Verfahren: Initiativbericht (Art. 163 GO)

Aussprache: 19.09.2001

Annahme: 20.09.2001

Das EP hat den Initiativbericht ohne Änderungen angenommen, in welchem es fordert, dass das Problem des Mobbing am Arbeitsplatz verstärkt bekämpft wird. Seiner Ansicht nach wird das Problem in der EU wahrscheinlich noch immer unterschätzt. Es fordert die Europäischen Institutionen, die Mitgliedstaaten und beide Seiten der Industrie zur Bekämpfung des Mobbing auf. Nach Ansicht der Abgeordneten beruht Mobbing auf verschiedenen Ursachen, wie beispielsweise Mängel in der Arbeitsorganisation, der internen Information und dem Management.

Das EP hält es für notwendig, sowohl die europäische als auch die nationale Gesetzgebung in Bezug auf die Bekämpfung des Mobbing zu überprüfen und möglicherweise zu verbessern. Sollte die Rahmenrichtlinie über die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz das Mobbing noch nicht umfassen, sollte sie von der Kommission erläutert oder ausgeweitet werden. Eine Alternative wäre eine neue Richtlinie als Rechtsinstrument zur Bekämpfung des Mobbing. 

Es ist wichtig, intensivierte Untersuchungen über das Mobbing zu initiieren. Hierbei soll auch die besondere Situation der vom Mobbing betroffenen Frauen berücksichtigt werden. Bis März 2002 soll die Kommission in einem Grünbuch eine detaillierte Analyse der Lage im Hinblick auf das Mobbing am Arbeitsplatz in den einzelnen Mitgliedstaaten vorlegen und bis spätestens Oktober ein Aktionsprogramm über Maßnahmen zu seiner Bekämpfung.

Weitere Informationen:

Virpi Köykkä

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 46222

e-mail:       empl-press@europarl.eu.int
Außengrenzen und Schengen

Carlos COELHO (EVP-ED, P)

Überschreiten der Außengrenzen und die Entwicklung der Schengen-Kooperation

Dok.: A5-0233/2001

Verfahren: nicht-legislative Stellungnahme (Art. 47 GO)

Aussprache und Annahme: 20.09.2001

Weitere Informationen:

Marjory van den Broeke

(Brüssel)  
Tel.: (32-2) 28 44304

e-mail:        libe-press@europarl.eu.int
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Vorläufige Tagesordnung der Sitzung in Straßburg vom
1. - 4. Oktober 2001
Montag, 1. Oktober 2001 (17.00-21.00 Uhr)

bis 17.00 Uhr
Fraktionssitzungen

17.00-21.00 Uhr
Eröffnung der Sitzung und Arbeitsplan

***II
· Bericht DE ROO – Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm

*
· Bericht HULTHÉN – Montrealer Protokoll über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen (4. Änderung)

***I
· Bericht LANGE – Schadstoffe und luftverunreinigende Partikel aus Verbrennungsmotoren für mobile Maschinen und Geräte

*

*
· Gemeinsame Aussprache – Ablauf der Geltungsdauer des EGKS-Vertrags

· Bericht TURCHI – Finanzielle Folgen des Ablaufs der Geltungsdauer des EGKS-Vertrags

· Bericht LINKOHR – Forschungsprogramm des Forschungsfonds für Kohle und Stahl

19.00-21.00 Uhr
Ausschusssitzungen

Dienstag, 2. Oktober 2001 (09.00-12.00 Uhr – 15.00-17.00 Uhr - 21.00-24.00 Uhr)

Ab 09.00 Uhr
Abstimmungen über die Dringlichkeitsanträge (Artikel 112 GO)


· Erklärung der Kommission – Weißbuch der Kommission über die Reform des europäischen Regierens


· Bericht EVANS Robert J.E. – Gemeinsames Asylverfahren


· Bericht PIRKER – Migrationspolitik


· Bericht TITLEY – Waffenausfuhren

***III
· Bericht MILLER – Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mehr als acht Sitzplätzen

***II
· Bericht MacNALLY – Kennzeichnungsprogramm für stromsparende Bürogeräte

***
· Bericht HARBOUR – Regelung der UN-Wirtschaftskommission für Airbags


· Bericht BERGER – Binnenmarktstrategie für den Dienstleistungssektor


· Bericht MAYER Hans-Peter – Erschöpfung der Rechte aus Marken

12.00-13.00 Uhr
Abstimmungen

17.00-17.30 Uhr
Mitteilung der Kommission – Auf der Sitzung desselben Tages getroffene Beschlüsse

17.30-19.00 Uhr
Ausschusssitzungen

Fragestunde mit Anfragen an die Kommission

19.00-21.00 Uhr
Fraktionssitzungen

Mittwoch, 3. Oktober 2001 (09.00-12.00 Uhr – 15.00-17.30 Uhr – 21.00-24.00 Uhr)

Ab 09.00 Uhr
· Erklärung des Rates und der Kommission – Vorbereitung des Europäischen Rates von Gent

· Erklärung des Rates und der Kommission – Schlussfolgerungen der UN-Konferenz über Rassismus

· Erklärung des Rates und der Kommission –Aufweichung des Stabilitäts- und Wachstumsprozesses und Ecofin-Rat


· Gemeinsame Aussprache

· Bericht PEIJS – Wachstum und Beschäftigung: Verbesserung von Qualität und Nachhaltigkeit

· Bericht BERÈS – Verstärkte wirtschaftspolitische Koordinierung im Euro-Gebiet


· Bericht AGAG LONGO – Wettbewerbspolitik 2000


· Bericht HUHNE – Elektronischer Geschäftsverkehr und Finanzdienstleistungen


· Bericht RADWAN – Wohnungswirtschaftliche Darlehen

12.00-13.00 Uhr
Abstimmungen

17.30-19.00 Uhr
Fragestunde mit Anfragen an den Rat

19.00-21.00 Uhr
Fraktionssitzungen

Donnerstag, 4. Oktober 2001 (10.00-12.00 Uhr – 17.30-18.30)

Bis 10.00 Uhr
Fraktionssitzungen

ab 10.00 Uhr


***III
· Bericht GONZÁLEZ ÁLVAREZ – Allgemeine Produktsicherheit

***III
· Bericht GRAEFE ZU BARINGDORF – Verkehr mit Mischfuttermitteln


· Bericht HIERONYMI – Fernsehen ohne Grenzen


· Bericht FRUTEAU – Assoziation der überseeischen Länder und Gebiete mit der Europäischen Gemeinschaft


· Bericht KHANBHAI – Bekämpfung übertragbarer Krankheiten im Rahmen der Armutslinderung

12.00-13.00 Uhr
Abstimmungen

15.00-17.30 Uhr
Aktuelle, dringliche und wichtige Fragen

18.30 Uhr
Abstimmungen


evtl. werden noch folgende Berichte behandelt:

Bericht LANGENHAGEN – Galileo

Bericht RÜBIG – Innovation in einer wissensbestimmten Wirtschaft

siehe dazu unsere Vorschau vom 19.09.2001

</NotOnEuroparl>
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